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I. prolegal in der Lobbyliste des Deutschen Bundestages eingetragen 

prolegal ist seit Freitag, den 11. Juni 2010 in der Lobbyliste des Deutschen 
Bundestages eingetragen. Somit hat prolegal nur knapp 8 Monate nach 
Vereinsgründung und nur 4 Monate nach der Eintragung als e.V. einen weiteren 
wichtigen Schritt für seine Wahrnehmung auch im politischen Umfeld getan. Aus dem 
Eintrag in die Lobbyliste leitet sich für prolegal die Möglichkeit ab, an Anhörungen bei 
Gesetzgebungsverfahren teilzunehmen und Hausausweise des Bundestages zu 
erhalten. 

II. Aktionsbündnis Winnenden (ABW) ist Mitglied der IANSA 

Was wir schon seit langem vermuteten, jetzt ist es offiziell, das Aktionsbündnis 
Winnenden ist offizielles Mitglied der IANSA, der weltweit größten „Anti-Waffen-
Organisation“. 

“Das Aktionsbündnis verspricht sich von der Zusammenarbeit mit der IANSA den Druck auf 
die Waffenlobby und Politik in Deutschland zu erhöhen. Das im vergangenen Jahr geänderte 
Waffengesetz bietet immer noch zu viele Schlupflöcher. Waffenkontrollen werden nicht oder 
viel zu selten durchgeführt. Und wenn es zu Kontrollen kommt, dann mit erschreckenden 
Ergebnissen und fast immer ohne die vom Gesetzgeber vorgesehenen Konsequenzen. Bei 
Waffenkontrollen wurden in über 50% aller Fälle Verstöße gegen das Waffengesetz 
festgestellt. Die Regierung muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht genug für die 
Einhaltung der Gesetze zu unternehmen.” 

Um seine Ziele zu erreichen verdreht man sogar ganz ungeniert die Tatsachen, die 
genannten angeblichen 50% Verstöße wurden tatsächlich nur durch etwa 2% aller 
Waffenbesitzer verursacht, überwiegend ältere “Altbesitzer”, die von den 
Gesetzesänderungen gar nichts mitbekommen hatten. 

Antiwaffen-Organisation 
Im Rahmen der 4. Internationalen Abrüstungskonferenz für leichte Waffen bei den 
Vereinten Nationen in New York ist das ABW nunmehr auch mit Vertretern der 
IANSA zusammengetroffen. Die IANSA ist eine weltumspannende Organisation 
deren Ziele es sind, Produktion, Handel und Besitz kleiner und leichter Waffen 
einzudämmen. Rebecca Peters, Direktorin der IANSA mit Sitz in London, freute sich 
sehr über das neue Mitglied. „Es ist wichtig für uns, dass in einem solchen Gremium 
auch Vertreter europäischer Organisationen sind, da Waffen nicht allein das Problem 
afrikanischer und südamerikanischer Staaten sind. Gerade das hat ja der 
schreckliche Amoklauf von Winnenden gezeigt.“ Dr. Michael North, Mitglied des 
Vorstands der IANSA und Vater einer bei einem Amoklauf in Dunblane/Schottland 
getöteten Tochter hatte bereits vor einiger Zeit Kontakt zum Aktionsbündnis 
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aufgebaut. „Es ist wichtig, dass Familienangehörige solcher Taten gehört werden. 
Die Bevölkerung muss immer wieder wachgerüttelt werden, dass diese Taten nicht 
immer woanders passieren. Wo Waffen verfügbar sind, besteht immer die Gefahr 
eines Amoklaufs.“  
 

               

Ein Symbol, das wir uns gut einprägen sollten, das Wappen der IANSA! Auf dem Foto von links nach rechts: Rebecca Peters, 
Direktorin der IANSA .Hardy Schober, Vorstand des Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden, Dr. Michael North, Mitglied des 

Vorstands der IANSA,Carlos Bolesch, stellv. Pressesprecher des Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden 

Was bedeutet das für den Waffenbesitz in Deutschland? 
Wir haben mit der IANSA eine weltweit operierende Organisation gegen uns, die 
über finanzielle Mittel verfügt, von denen Lobbyorganisationen für Legal-Waffen-
Besitzer nur träumen können. Mit diesen nahezu unerschöpflichen finanziellen 
Ressourcen und den Verbindungen in die UN sowie zu zahlreichen Politikern, 
müssen wir uns „warm anziehen“ und kurzfristig entsprechende Organisationen, die 
unsere Interessen vertreten aufbauen und untereinander vernetzen. Anders gesagt: 
Wenn nicht bald ein Ruck durch die Gemeinde der LWB geht, haben wir verloren. 
 
III. prolegal beim Remstalforum in Remshalden 
 
Sylvia Merkle und Uwe Bertsch waren am 16.06.2010 bei der Veranstaltung der SPD 
und des Aktionsbündnis Winnenden in Remshalden. Der SPD MdB Hermann Scheer 
und die SPD MdL Katrin Altpeter sowie das Aktionsbündnis Winnenden waren die 
Gastgeber. Gastreferent war Bernd Carstensen vom Bund Deutscher 
Kriminalbeamten BDK. Sie werden sich sicherlich fragen, warum wir bei einer 
solchen Veranstaltung vor Ort waren - zum einen um unsere Bereitschaft zum 
sachlichen Gespräch zu zeigen, zum anderen um uns ein eigenes Bild von unseren 
Gegnern und deren Anschauungen zu machen. 
 
Von den Veranstaltern wurde und wird  nicht erkannt, dass nicht nur Schusswaffen 
als Tatmittel bei den Mordtaten von Amokläufern und –läuferinnen im Bereich von 
Schulen eingesetzt werden, sondern genauso auch Messer, Äxte, Beile, Molotow-
Cocktails usw. Diese Taten sind offensichtlich bei unseren Gegnern nicht präsent 
oder werden einfach ignoriert. So geht es anscheinend offensichtlich nicht um die 
Prävention von Gewalt an Schulen – wie der eigentliche Stiftungszweck des ABW 
und der Kirche aussagt - sondern nur und ausschließlich um das Verbot der 
Schusswaffen. Immerhin kamen bei solchen Mordtaten in Europa (ca. 40 in den 
vergangenen Jahren) in nur 20 % der Fällen Schusswaffen zum Einsatz. 
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 Bernd Carstensen, BDK mit den Gastgebern Scheer und Altpeter 

Diese Tatsachen wurden und werden von den Veranstaltern schlicht ignoriert oder 
nicht akzeptiert. Genauso wenig wird die Frage gestellt, was einen jungen Menschen 
dazu treibt, solche Mordtaten zu planen und zu begehen. Aber das ist doch eigentlich 
die Kernfrage, die es vor allen Maßnahmen erst einmal zu beantworten gilt.  
Dass man sich um diese Fragestellung drückt, ist klar, denn die Antwort und die 
Folgen hieraus wären natürlich nicht so einfach zu lösen und politisch so gut 
auszuschlachten wie die Verschärfung des Waffengesetzes oder das Verbot von 
Waffen.  
Unsere Meinung hierzu: Der Werteverlust und der Respekt vor anderen Menschen 
und deren Leben müssen in unserer Gesellschaft erst einmal wieder einen 
angemessenen Stellenwert erreichen. Jeder Einzelne von uns ist hier gefordert, denn 
unsere Kinder und wir finden unsere Vorbilder wohl kaum in der Politik oder in 
unseren Politiken!  
 
IV. Neues vom Bundeskriminalamt (BKA) - AR 15 Klone 
Unser Mitglied Robert Schuhbauer-Struck hat vom Bundeskriminalamt eine 
Ausnahmegenehmigung zu der Problematik „auto sear cut“ bei AR 15 Klonen 
erhalten. Den Text der Ausnahmegenehmigung finden Sie demnächst auf unserer 
Homepage www.pro-legal.de 
 
V. Lobbyarbeit im Ausland 
Die Interessengemeinschaft Schießen Schweiz (IGS) konnte einen ersten Erfolg 
verbuchen. Der Bundesrat in der Schweiz hat sich gegen die Initiative der Grünen 
ausgesprochen und die geforderten Waffenverbote abgelehnt. Hier die Homepage: 
http://www.waffenverbot-nein.ch/index.php/de 
 
 
VI. Bericht in der Landesschau des SWR 
 
Am 18.06.2010 berichtete die SWR Landesschau über die Unterschriftenübergabe 
des ABW in Berlin. Hier wurden angeblich 100.000 Unterschriften gegen privaten 
Waffenbesitz und nochmals 85.000 Unterschriften gegen PC-Killerspiele an eine 
Grünen-Politikerin übergeben. 
Durch Kontakte mit der Redaktion haben wir erreicht, dass auch die Sportschützen 
bzw. Legalen Waffen-Besitzer zu Wort kamen. Trotz unserer Befürchtungen, dass es 
wieder ein Bericht für das ABW und gegen uns LWB geben könnte, haben wir es 
geschafft, den Bericht auf die sachliche Ebene zu bringen. Dank des Redakteurs 
entstand ein neutraler Bericht, in dem beide Seiten zur Wort kamen. Auch von  der 

http://www.pro-legal.de/
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Moderatorin wurde der Bericht neutral angekündigt. Ein erster Hoffnungsschimmer in 
der bisher ausnehmend negativen Berichterstattung!  
Wir bleiben hier weiter für Sie am Ball. Die Sendung ist online verfügbar, unter 
diesem Link: 
http://www.swr.de/landesschau-bw/-
/id=122182/did=6532020/pv=video/nid=122182/uefe17/index.html 
 

       
 

SWR Landesschau - Dreharbeiten auf dem Schießstand 

 
 

VII. Buchtipp I: Waffenrepublik Deutschland - Der Bürger am Abzug 

 

gebunden mit Schutzumschlag, ca. 24 Abbildungen   310 Seiten, Format 14 x 21,5 cm   Fackelträger Verlag, 1. Auflage   ISBN: 978-3-7716-4437-6 

Aus dem Buch / der Ankündigung zum Buch:  

ĂNach dem Amokauf von Winnenden im März 2009 geriet das Waffenrecht in 
den Mittelpunkt einer emotional aufgeladenen Diskussion. Zwischen 
Forderungen nach Waffenverboten auf der einen und den Argumenten der 
"Waffenlobby" auf der anderen Seite geriet dabei die sachliche Diskussion 
über Fakten und Probleme des privaten Waffenbesitzes weitestgehend in den 
Hintergrund.  

10 Millionen legale und 20 bis 30 Millionen illegale Waffen in Deutschland 
zeigen einen dringenden Handlungsbedarf. Unsere Gesellschaft ist 
inzwischen vollständig mit gefährlichen Waffen kontaminiert, doch der Vollzug 
der bestehenden Gesetze ist defizitär. Mehr als 570 Waffenrechtsbehörden in 
Deutschland arbeiten dezentralisiert - und nicht selten noch auf Basis von 
Karteikarten. Die Realisierung eines bundesweiten zentralen Waffenregisters 

http://www.swr.de/landesschau-bw/-/id=122182/did=6532020/pv=video/nid=122182/uefe17/index.html
http://www.swr.de/landesschau-bw/-/id=122182/did=6532020/pv=video/nid=122182/uefe17/index.html
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bis 2012 erscheint in Anbetracht der Zustände utopisch, und der 
Gesetzesvollzug konzentriert sich auf inzwischen völlig überflüssig gewordene 
Fragestellungen.  

Das Buch zeigt die Geschichte des Vollzugsdefizits seit seinen Anfängen zur 
Zeit des Ersten Weltkrieges auf. Zudem finden sich zahlreiche Beispiele für 
Waffenmissbrauch und verantwortungslosen Umgang mit Waffen auch durch 
Polizeibeamte.  

Das Werk zeigt, wie hoch die Hürden für einen Zugang zu Sport- und 
Jagdwaffen wirklich sind, gleichzeitig wird ein kritischer Blick auf die illegale 
Volksbewaffnung geworfen. Neben einem Outing prominenter Waffenbesitzer 
wird dargestellt, mit welchen perfiden Methoden die eigentliche "Waffenlobby" 
arbeitet und warum die politische Diskussion über Sinn und Unsinn von 
Verboten am eigentlichen Problem völlig vorbei geht.  

Deutschlands größte Waffenhändler werden bloßgestellt, die sich selbst vor 
einer Kooperation mit chinesischen Rüstungskonzernen nicht scheuten, und 
es wird aufgezeigt, wie die Bundesrepublik die Waffenproblematik in anderen 
Ländern verschärfte. Zusätzlich bietet das Buch zahlreiche praxisbezogene 
Lösungsvorschläge für tragfähige und verbraucherfreundlichere 
Verschärfungen des Waffenrechts. Der Grundsatz "so wenig Waffen wie 
möglich im Volk" hat sich in unserer Gesellschaft als überholt erwiesen. Nun 
muss es darum gehen, so viele Waffen wie möglich aus den falschen Händen 
zu holen. Doch das kann nur gelingen, wenn sich die Politik endlich ihrer 
Verantwortung stellt.ñ 

Wenngleich die Ankündigung sich etwas reißerisch liest, ist das Buch für alle 
Waffenbesitzer hochinteressant, räumt mit einigen Vorurteilen der Anti-Waffen-Lobby 
auf und ist keinesfalls als „Anti-Waffen-Buch“ zu sehen. Eine Leseprobe finden Sie 
hier: http://www.waffen-ferkinghoff.de/downloads/Leseprobe  

Der Autor war auch bei der Sendung des SWR1 „Leute“ und wurde hier interviewt. 
Auch diese Sendung ist online verfügbar, unter 
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/-
/id=1895042/nid=1895042/did=6265196/mblmi5/index.html  

http://www.waffen-ferkinghoff.de/downloads/Leseprobe
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/-/id=1895042/nid=1895042/did=6265196/mblmi5/index.html
http://www.swr.de/swr1/bw/programm/leute/-/id=1895042/nid=1895042/did=6265196/mblmi5/index.html
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VIII. Buchtipp II: „Waffensachkunde kompakt“ von André Busche 
 
André Busche ist Autor verschiedener Waffenrechts- und Sachkunde-Bücher für 
Schützen, Jäger und Behörden und Unterstützer von prolegal. Das komplette 
Verlagsprogramm finden Sie  unter http://www.juristischer-fachverlag.de 
 

 
 

Eine Leseprobe aus diesem Buch zum Thema „Transport von Waffen“ sowie die 
Kontaktdaten des Verlags finden Sie am Ende dieses Newsletters. 
 
IX. Unser TV-Tipp: Deutschland unter Waffen –  
 
Sender:  ARD   Film von Lutz Hofmann, NDR Sendezeit 30.06.2010 um 23.30 Uhr 
 
Inhalt:  In Deutschland gibt es zehn Millionen legale Schusswaffen in privater Hand. 
Und 20 Millionen illegale, so die Schätzungen. Wer braucht so viele Waffen und 
wofür? Kaum ein Thema polarisiert die deutsche Gesellschaft so sehr wie der private 
Waffenbesitz. Ein Jahr ist es in diesem Sommer her, dass das deutsche Waffenrecht 
nach dem Amoklauf von Winnenden verschärft wurde. Für seine Dokumentation 
"Deutschland unter Waffen?" begibt sich NDR-Autor Lutz Hofmann nun auf 
Spurensuche in der Welt der deutschen Waffenbesitzer. Auf einem Schießplatz in 
Güstrow trifft er Großkaliberschützen bei einem internationalen Wettkampf. Ihre 
Disziplin: Schießen nach den Regeln der IPSC - ein "sportliches 
Bewegungsschießen", bei dem sich der Schütze mit einer geladenen Waffe im Raum 
bewegt und nach vorgegebenem Parcoursaufbau Schüsse abgibt. Für andere ist es 
das "kampfmäßiges Schießen", das verboten gehört. In Deutschland die Grenze des 
Erlaubten im Schießsport. Was gefällt den Schützen an ihrem Sport und warum 
ist ihnen der Besitz von Waffen so wichtig? Die eher schwer zugängliche Welt der 
deutschen Schützen wird von Autor Lutz Hofmann mit der Realität der deutschen 
Strafverfolgungsbehörden kontrastiert. Wieso gibt es kein zentrales Waffenregister? 
Und wie kann man den illegalen Waffenbesitz unter Kontrolle kriegen? Der Film 
"Deutschland unter Waffen?" nähert sich dem Thema nüchtern und 
unvoreingenommenen. 
 
X. prolegal vor Ort - Philippsburg und Ludwigshafen 
 
Wir sind vom 25.06 - 27.06.2010 bei den Deutschen Meisterschaften des BDS in 
Philippsburg und bei den Deutschen Meisterschaften des BdMP in Ludwigshafen vor 
Ort - Einfach nach unserem Banner bzw. Infostand Ausschau halten. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch 
 

http://www.juristischer-fachverlag.de/
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Liebe Leser des Newsletters,  
 
zum Abschluss ein Spruch eines Mitstreiters - 

 
„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“ 

 
Aufwachen!! Es ist schon zehn nach zwölf! Wecken Sie Ihre Vereinsmitglieder, 
Freunde und Bekannte, jetzt gilt es! Und vor allem, fragen Sie die Funktionäre Ihrer 
Vereine - wie lange diese noch abwarten wollen, bis sie endlich erkennen, dass wir 
nur gemeinsam etwas erreichen können. Schauen Sie in die Schweiz, dort 
funktioniert es, dass sich Bürger für ihre Rechte einsetzen, die IGS beweist es - und 
hier bei uns? 
Die IANSA wird nicht warten, bis wir uns bewegen - die IANSA wird unsere Politik 
und Gesellschaft bewegen und zwar weg von unserem Hobby und unserem 
Eigentum! 
 
Und noch ein letztes Mal: Es ist egal wo man sich engagiert - ob beim FWR bei der 
FvLW oder bei uns, bei prolegal - jeder soll sich dort engagieren, wo er sich gut 
aufgehoben fühlt - aber tut es endlich! 
 

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uwe Bertsch 
  
 

 
prolegal - Interessengemeinschaft für Waffenbesitz e.V.  
Sitz des Vereins: Spitzenäcker 4 - 76698 Ubstadt-Weiher  
Eingetragen beim Amtsgericht Bruchsal Nr. VR 1365  
Internet: www.pro-legal.de - E-Mail: info@pro-legal.de  
Zentrale Fax-Nr. 07621-1621513 
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Leseprobe aus dem Buch ĂĂWaffensachkunde kompaktñ von Andr® Busche 
 

Auch der bloße Transport einer Waffe von der eigenen Wohnung zum Schießstand stellt ein Führen 

im Sinne des Waffengesetzes dar. Allerdings besagt § 12 III, daß einer Erlaubnis zum Führen von 

Waffen, also eines Waffenscheins, nicht bedarf, wer die Waffe nicht schußbereit und nicht 

zugriffsbereit in einem verschlossenen Behältnis von einem Ort zu einem anderen Ort befördert, 

wenn dieser Transport vom Bedürfnis gedeckt ist und im Zusammenhang damit erfolgt.  

Die Rechtssprechung definiert das „verschlossene Behältnis“ als verschließbares Behältnis, das über 

eine besondere Vorrichtung verfügt, die geeignet und bestimmt ist, die Wegnahme einer Sache zu 

erschweren. Bedingung ist, daß „der Inhalt durch ein Schloß, eine sonstige technische 

Schließeinrichtung oder auf andere Weise, z. B. durch festes Verschnüren gegen einen 

ordnungswidrigen Zugriff von außen besonders gesichert“ wird (AG Kiel, Js-OWi 27781/09).  

Im Alltag werden diese Anforderungen durch den Transport in einem Waffenkoffer mit Zahlen oder 

Vorhängeschloß erfüllt, womit die Waffe zunächst „nicht zugriffsbereit“ ist. Grundsätzlich sollte 

Dritten während des Transports der Zugriff auf die Waffe unmöglich gemacht werden, etwa durch 

Transport im Kofferraum und separates Verschließen des Kofferraumes, um beispielsweise an einer 

Ampel zu verhindern, daß Unberechtigte den Kofferraum öffnen. Fahrer von Kombis und 

Geländewagen sollten durch geeignete Maßnahmen verhindern, daß die Waffe aus dem Laderaum 

nach Einschlagen einer Autoscheibe entnommen werden kann – beispielsweise durch eine feste 

Laderaumabdeckung oder Anschließen des Koffers im Laderaum. Eine Ausnahme gilt nach § 13 VI 

für Jäger – sie dürfen im Zusammenhang mit der Jagd ihre nicht schußbereite Waffe 

zugriffsbereit führen; dies gilt für die Fahrt in das Revier und zurück einschließlich kurzer 

Unterbrechungen, beispielsweise „Schüsseltreiben“, Besorgungen oder ähnliches – siehe auch 

nachfolgende Ausführungen zur „Beförderung“.  

Bei Mitnahme von Munition muß diese getrennt von der Schußwaffe, aus der sie verschossen werden 

kann, transportiert werden, um die Forderung „nicht schußbereit“ zu erfüllen. Die Anlage 1 des 

WaffG definiert „schußbereit“ als „geladen“; die Trommel des Revolvers, das befüllte und in die 

Waffe eingeschobene Magazin sowie eine Patrone oder ein Geschoß im Patronen – oder Geschoßlager 

bedeuten „geladen“. Ist die Munition also außerhalb der Waffe, etwa in einer Munitionsschachtel im 

verschlossenen Koffer, ist die Forderung des Gesetzes erfüllt.  

Die „Beförderung von einem Ort zum anderen“ meint hier den direkten Weg von der eigenen 

Wohnung zum Schießstand, da das Schießen mit der Waffe im Zusammenhang mit dem Bedürfnis des 

Schützen erfolgt. Es ist also nicht erlaubt, die Waffe morgens im Waffenkoffer einzupacken und erst 

einmal ins Büro zu fahren, um sich dann nach Dienstschluß zum Schießstand zu begeben. Allerdings 

stellt eine kurze Unterbrechung der Fahrt zum Schießstand, beispielsweise der Halt an einem Gasthof 

oder ein Tankstop, keinen Verstoß gegen das Waffengesetz dar, solange die Waffen nicht 

unbeaufsichtigt sind.  

Auch der Transport von der Wohnung zum Büchsenmacher wird vom Erlaubniszweck umfaßt. Zwar 

wird die Waffe nicht zum Schießen verwendet, doch Wartung und Pflege gehören nach 

allgemeingültiger Lebenserfahrung bei einer Waffe zum ordnungsgemäßen Gebrauch.  

Weitere erlaubte Arten des Führens in § 12 III beziehen sich auf Signal- und Schreckschußwaffen zur 

Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen bei Sportveranstaltungen, wenn eine optische oder 

akustische Signalgebung erforderlich ist, sowie auf Teilnehmer an einem Biathlonwettbewerb – 

allerdings muß die Waffe in diesem Falle, während des Laufes von Schießstand zu Schießstand auf 

der vorbestimmten Wegstrecke, in nicht-schußbereitem Zustand, heißt: ungeladen sein. Weitere 

Ausnahmen bilden Signalwaffen beim Bergsteigen, auf See und bei Not- oder Rettungsübungen.  

Eine Besonderheit stellt das Führen der Waffe auf der Schießstätte oder auf dem befriedeten 

Besitztum, in der Wohnung oder in den Geschäftsräumen eines Dritten dar. Sofern das Führen der 
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Waffen an diesem Ort mit Einverständnis des Zustimmungsberechtigten geschieht, bedarf es keiner 

waffenrechtlichen Erlaubnis.  

Grundsätzlich gilt, daß das Führen der Waffe im Zusammenhang mit dem Bedürfnis stehen muß. 

So wird ein Sportschütze seine Waffen selbst in seinem eigenen befriedeten Besitztum nicht zu 

Wachaufgaben führen dürfen. Ebenso darf ein Sammler nach Rechtssprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts eine Waffe seiner Sammlung nicht zum Sportschießen verwenden, wenn 

die Sammlung aus künstlerischem oder wissenschaftlichem Interesse oder aus Liebhaberei 

zusammengetragen wurde. Ein Probeschießen mit Waffen der eigenen Sammlung ist dagegen 

statthaft.  

Da der Aufenthalt auf Schießständen für Sportschützen in jedem Falle vom Bedürfniszweck gedeckt 

wird, liegt kein verbotenes Führen vor, wenn der Schütze hier eine Waffe (im Holster) führt. 

Allerdings sollte sich jeder Schütze, um Unstimmigkeiten auszuschließen, über die örtlichen 

Gepflogenheiten informieren, am besten beim Schießleiter.  

 

André Busche  

 

Zur Person:  

André Busche ist Waffensachverständiger und Herausgeber aktueller Literatur zum Waffenrecht. 

Seine Bücher bieten eine umfassende und verständliche Einführung in praxisrelevante 

Themenbereiche des Waffenrechts. Busche ist Gastdozent am KOMMA Kompetenzzentrum für 

Verwaltungs-Management Schleswig-Holstein und staatlich anerkannter Ausbilder der 

Waffensachkunde.  

Der Text ist ein Auszug aus dem Lehrbuch "Waffensachkunde kompakt Gesamtausgabe" (3. Auflage, 

ISBN 9783940723710) - im Buchhandel erhältlich. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 

Verlages.  

Mehr Informationen zum Verlagsprogramm (Übersicht, Leseproben, Aktualisierungen für Besitzer 

älterer Ausgaben) unter http://www.juristischer-fachverlag.de  


